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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

36 Wirtschaftstreuhänder

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119;

BAO §138 Abs1;

WTBG 1999 §91;

1. BAO § 115 heute

2. BAO § 115 gültig ab 16.09.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2017

3. BAO § 115 gültig von 01.01.1962 bis 15.09.2017

1. BAO § 119 heute

2. BAO § 119 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 138 heute

2. BAO § 138 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

In dem Ausmaß, in dem die Möglichkeiten amtswegiger Ermittlungen der Behörde aus Gründen eingeschränkt sind,

die der Sphäre des Abgabep>ichtigen zugehören, steigt dessen Mitwirkungsp>icht im Rahmen des Zumutbaren. Die

gesetzliche Geheimhaltungsp>icht stellt bei Wirtschaftstreuhändern eine solche Besonderheit in der Sphäre des

Abgabep>ichtigen dar. Da die Geheimhaltungsp>icht nicht der Behinderung oder Erschwerung der Erhebung von

Abgaben bei Wirtschaftstreuhändern dient, ist es deren Aufgabe, durch gesteigerte Mitwirkung im Verfahren, aber

auch schon bei Führung der Bücher und Aufzeichnungen sowie bei Gestaltung der Unterlagen und Belege und durch

sonstige Vorleistungen die Verminderung amtswegiger Erhebungsmöglichkeiten der Behörde im Rahmen des

Zumutbaren auszugleichen (vgl. Stoll, BAO-Kommentar, 1571, mit weiteren Nachweisen).In dem Ausmaß, in dem die

Möglichkeiten amtswegiger Ermittlungen der Behörde aus Gründen eingeschränkt sind, die der Sphäre des

Abgabep>ichtigen zugehören, steigt dessen Mitwirkungsp>icht im Rahmen des Zumutbaren. Die gesetzliche

Geheimhaltungsp>icht stellt bei Wirtschaftstreuhändern eine solche Besonderheit in der Sphäre des Abgabep>ichtigen

dar. Da die Geheimhaltungsp>icht nicht der Behinderung oder Erschwerung der Erhebung von Abgaben bei

Wirtschaftstreuhändern dient, ist es deren Aufgabe, durch gesteigerte Mitwirkung im Verfahren, aber auch schon bei

Führung der Bücher und Aufzeichnungen sowie bei Gestaltung der Unterlagen und Belege und durch sonstige

Vorleistungen die Verminderung amtswegiger Erhebungsmöglichkeiten der Behörde im Rahmen des Zumutbaren

auszugleichen vergleiche Stoll, BAO-Kommentar, 1571, mit weiteren Nachweisen).
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